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J.M. Navarro, «Faktum rationis: ¿la aparente autonomía de una efectiva teonomía?». 
 

I. El Faktum rationis tiene lugar en la Fundamentación de la metafísica de las 
costumbres. Texto: GMS, Ak: IV 425-431. 

II. Re-petición del Faktum rationis, ahora bautizado con su propio nombre, en la 
KprV. Textos: KprV, Ak: V 31-33, 91, 104-105 y 120. 

III. Para comentar la respuesta de la prof.ª Cohen-Halimi a la pregunta «¿Qué hace 
Kant?», formulada en la p. 8 de su trabajo. Textos: KrV, A 818/B 846 y A 819/B 
847. 

IV. Sobre el estatuto epistemológico de la ley moral: acerca de la creencia moral. 
Textos: KrV, A 820/B 848-A 832/B 860; WhDo?, Ak: VIII 139-144 y Fortschr., 
Ak: XX, 296-302. 

 
Textos en alemán:  
 
GMS, Ak: IV 425-431: 
 
«Wir haben so viel also wenigstens dargethan, daß, wenn Pflicht ein Begriff ist, der Bedeutung 
und wirkliche Gesetzgebung für unsere Handlungen enthalten soll, diese nur in kategorischen 
Imperativen, keinesweges aber in hypothetischen ausgedrückt werden könne; imgleichen haben 
wir, welches schon viel ist, den Inhalt des kategorischen Imperativs, der das Princip aller Pflicht 
(wenn es überhaupt dergleichen gäbe) enthalten müßte, deutlich und zu jedem Gebrauche 
bestimmt dargestellt. Noch sind wir aber nicht so weit, a priori zu beweisen, daß dergleichen 
Imperativ wirklich stattfinde, daß es ein praktisches Gesetz gebe, welches schlechterdings und 
ohne alle Triebfedern für sich gebietet, und daß die Befolgung dieses Gesetzes Pflicht sei.  

Bei der Absicht, dazu zu gelangen, ist es von der äußersten Wichtigkeit, sich dieses zur 
Warnung dienen zu lassen, daß man es sich ja nicht in den Sinn kommen lasse, die Realität 
dieses Princips aus der besondern Eigenschaft der menschlichen Natur ableiten zu wollen. Denn 
Pflicht soll praktisch-unbedingte Nothwendigkeit der Handlung sein; sie muß also für alle 
vernünftige Wesen (auf die nur überall ein Imperativ treffen kann) gelten und allein darum auch 
für allen menschlichen Willen ein Gesetz sein. Was dagegen aus der besondern Naturanlage der 
Menschheit, was aus gewissen Gefühlen und Hange, ja sogar wo möglich aus einer besonderen 
Richtung, die der menschlichen Vernunft eigen wäre und nicht nothwendig für den Willen eines 
jeden vernünftigen Wesens gelten müßte, abgeleitet wird, das kann zwar eine Maxime für uns, 
aber kein Gesetz abgeben, ein subjectiv Princip, nach welchem wir handeln zu dürfen Hang und 
Neigung haben, aber nicht ein objectives, nach welchem wir angewiesen wären zu handeln, 
wenn gleich aller unser Hang, Neigung und Natureinrichtung dawider wäre, sogar, daß es um 
desto mehr die Erhabenheit und innere Würde des Gebots in einer Pflicht beweiset, je weniger 
die subjectiven Ursachen dafür, je mehr sie dagegen sind, ohne doch deswegen die Nöthigung 
durchs Gesetz nur im mindesten zu schwächen und seiner Gültigkeit etwas zu benehmen. 

Hier sehen wir nun die Philosophie in der That auf einen mißlichen Standpunkt gestellt, 
der fest sein soll, unerachtet er weder im Himmel, noch auf der Erde an etwas gehängt oder 
woran gestützt wird. Hier soll sie ihre Lauterkeit beweisen als Selbsthalterin ihrer Gesetze, nicht 
als Herold derjenigen, welche ihr ein eingepflanzter Sinn, oder wer weiß welche 
vormundschaftliche Natur einflüstert, die insgesammt, sie mögen immer besser sein |IV426als 
gar nichts, doch niemals Grundsätze abgeben können, die die Vernunft dictirt, und die durchaus 
völlig a priori ihren Quell und hiemit zugleich ihr gebietendes Ansehen haben müssen: nichts 
von der Neigung des Menschen, sondern alles von der Obergewalt des Gesetzes und der 
schuldigen Achtung für dasselbe zu erwarten, oder den Menschen widrigenfalls zur 
Selbstverachtung und innern Abscheu zu verurtheilen.  

  
Alles also, was empirisch ist, ist als Zuthat zum Princip der Sittlichkeit nicht allein dazu 

ganz untauglich, sondern der Lauterkeit der Sitten selbst höchst nachtheilig, an welchen der 
eigentliche und über allen Preis erhabene Werth eines schlechterdings guten Willens eben darin 
besteht, daß das Princip der Handlung von allen Einflüssen zufälliger Gründe, die nur Erfahrung 
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an die Hand geben kann, frei sei. Wider diese Nachlässigkeit oder gar niedrige Denkungsart in 
Aufsuchung des Princips unter empirischen Bewegursachen und Gesetzen kann man auch nicht 
zu viel und zu oft Warnungen ergehen lassen, indem die menschliche Vernunft in ihrer 
Ermüdung gern auf diesem Polster ausruht und in dem Traume süßer Vorspiegelungen (die sie 
doch statt der Juno eine Wolke umarmen lassen) der Sittlichkeit einen aus Gliedern ganz 
verschiedener Abstammung zusammengeflickten Bastard unterschiebt, der allem ähnlich sieht, 
was man daran sehen will, nur der Tugend nicht für den, der sie einmal in ihrer wahren Gestalt 
erblickt hat.*[9]  

  
Die Frage ist also diese: ist es ein nothwendiges Gesetz für alle vernünftige Wesen, ihre 

Handlungen jederzeit nach solchen Maximen zu beurtheilen, von denen sie selbst wollen 
können, daß sie zu allgemeinen Gesetzen dienen sollen? Wenn es ein solches ist, so muß es 
(völlig a priori) schon mit dem Begriffe des Willens eines vernünftigen Wesens überhaupt 
verbunden sein. Um aber diese Verknüpfung zu entdecken, muß man, so sehr man sich auch 
sträubt, einen Schritt hinaus thun, nämlich zur Metaphysik, obgleich in ein Gebiet derselben, 
welches von dem der speculativen Philosophie unterschieden ist, nämlich in die Metaphysik der 
Sitten. |IV427 In einer praktischen Philosophie, wo es uns nicht darum zu thun ist, Gründe 
anzunehmen von dem, was geschieht, sondern Gesetze von dem, was geschehen soll, ob es 
gleich niemals geschieht, d.i. objectiv-praktische Gesetze: da haben wir nicht nöthig, über die 
Gründe Untersuchung anzustellen, warum etwas gefällt oder mißfällt, wie das Vergnügen der 
bloßen Empfindung vom Geschmacke, und ob dieser von einem allgemeinen Wohlgefallen der 
Vernunft unterschieden sei; worauf Gefühl der Lust und Unlust beruhe, und wie hieraus 
Begierden und Neigungen, aus diesen aber durch Mitwirkung der Vernunft Maximen 
entspringen; denn das gehört alles zu einer empirischen Seelenlehre, welche den zweiten Theil 
der Naturlehre ausmachen würde, wenn man sie als Philosophie der Natur betrachtet, so fern sie 
auf empirischen Gesetzen gegründet ist. Hier aber ist vom objectiv-praktischen Gesetze die 
Rede, mithin von dem Verhältnisse eines Willens zu sich selbst, so fern er sich bloß durch 
Vernunft bestimmt, da denn alles, was aufs Empirische Beziehung hat, von selbst wegfällt: 
weil, wenn die Vernunft für sich allein das Verhalten bestimmt (wovon wir die Möglichkeit 
jetzt eben untersuchen wollen), sie dieses nothwendig a priori thun muß. 

Der Wille wird als ein Vermögen gedacht, der Vorstellung gewisser Gesetze gemäß sich 
selbst zum Handeln zu bestimmen. Und ein solches Vermögen kann nur in vernünftigen Wesen 
anzutreffen sein. Nun ist das, was dem Willen zum objectiven Grunde seiner Selbstbestimmung 
dient, der Zweck, und dieser, wenn er durch bloße Vernunft gegeben wird, muß für alle 
vernünftige Wesen gleich gelten. Was dagegen bloß den Grund der Möglichkeit der Handlung 
enthält, deren Wirkung Zweck ist, heißt das Mittel. Der subjective Grund des Begehrens ist die 
Triebfeder, der objective des Wollens der Bewegungsgrund; daher der Unterschied zwischen 
subjectiven Zwecken, die auf Triebfedern beruhen, und objectiven, die auf Bewegungsgründe 
ankommen, welche für jedes vernünftige Wesen gelten. Praktische Principien sind formal, wenn 
sie von allen subjectiven Zwecken abstrahiren; sie sind aber material, wenn sie diese, mithin 
gewisse Triebfedern zum Grunde legen. Die Zwecke, die sich ein vernünftiges Wesen als 
Wirkungen seiner Handlung nach Belieben vorsetzt, (materiale Zwecke) sind insgesammt nur 
relativ; denn nur bloß ihr Verhältniß auf ein besonders geartetes Begehrungsvermögen des 
Subjects giebt ihnen den Werth, der daher keine allgemeine für alle vernünftige Wesen und 
auch nicht für jedes Wollen gültige und nothwendige |IV428 Principien, d.i. praktische Gesetze, 
an die Hand geben kann. Daher sind alle diese relative Zwecke nur der Grund von 
hypothetischen Imperativen. 

Gesetzt aber, es gäbe etwas, dessen Dasein an sich selbst einen absoluten Werth hat, was 
als Zweck an sich selbst ein Grund bestimmter Gesetze sein könnte, so würde in ihm und nur in 
ihm allein der Grund eines möglichen kategorischen Imperativs, d.i. praktischen Gesetzes, 
liegen. 

Nun sage ich: der Mensch und überhaupt jedes vernünftige Wesen existirt als Zweck an 
sich selbst, nicht bloß als Mittel zum beliebigen Gebrauche für diesen oder jenen Willen, 
sondern muß in allen seinen sowohl auf sich selbst, als auch auf andere vernünftige Wesen 
gerichteten Handlungen jederzeit zugleich als Zweck betrachtet werden. Alle Gegenstände der 
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Neigungen haben nur einen bedingten Werth; denn wenn die Neigungen und darauf gegründete 
Bedürfnisse nicht wären, so würde ihr Gegenstand ohne Werth sein. Die Neigungen selber aber 
als Quellen des Bedürfnisses haben so wenig einen absoluten Werth, um sie selbst zu wünschen, 
daß vielmehr, gänzlich davon frei zu sein, der allgemeine Wunsch eines jeden vernünftigen 
Wesens sein muß. Also ist der Werth aller durch unsere Handlung zu erwerbenden Gegenstände 
jederzeit bedingt. Die Wesen, deren Dasein zwar nicht auf unserm Willen, sondern der Natur 
beruht, haben dennoch, wenn sie vernunftlose Wesen sind, nur einen relativen Werth, als Mittel, 
und heißen daher Sachen, dagegen vernünftige Wesen Personen genannt werden, weil ihre 
Natur sie schon als Zwecke an sich selbst, d.i. als etwas, das nicht bloß als Mittel gebraucht 
werden darf, auszeichnet, mithin so fern alle Willkür einschränkt (und ein Gegenstand der 
Achtung ist). Dies sind also nicht bloß subjective Zwecke, deren Existenz als Wirkung unserer 
Handlung für uns einen Werth hat; sondern objective Zwecke, d.i. Dinge, deren Dasein an sich 
selbst Zweck ist und zwar ein solcher, an dessen Statt kein anderer Zweck gesetzt werden kann, 
dem sie bloß als Mittel zu Diensten stehen sollten, weil ohne dieses überall gar nichts von 
absolutem Werthe würde angetroffen werden; wenn aber aller Werth bedingt, mithin zufällig 
wäre, so könnte für die Vernunft überall kein oberstes praktisches Princip angetroffen werden.  

Wenn es denn also ein oberstes praktisches Princip und in Ansehung des menschlichen 
Willens einen kategorischen Imperativ geben soll, so muß es ein solches sein, das aus der 
Vorstellung dessen, was nothwendig für jedermann Zweck ist, weil es Zweck an sich selbst ist, 
ein objectives |IV429 Princip des Willens ausmacht, mithin zum allgemeinen praktischen 
Gesetz dienen kann. Der Grund dieses Princips ist: die vernünftige Natur existirt als Zweck an 
sich selbst. So stellt sich nothwendig der Mensch sein eignes Dasein vor; so fern ist es also ein 
subjectives Princip menschlicher Handlungen. So stellt sich aber auch jedes andere vernünftige 
Wesen sein Dasein zufolge eben desselben Vernunftgrundes, der auch für mich gilt, vor*[10]; 
also ist es zugleich ein objectives Princip, woraus als einem obersten praktischen Grunde alle 
Gesetze des Willens müssen abgeleitet werden können. Der praktische Imperativ wird also 
folgender sein: Handle so, daß du die Menschheit sowohl in deiner Person, als in der Person 
eines jeden andern jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst. Wir wollen 
sehen, ob sich dieses bewerkstelligen lasse. 

Um bei den vorigen Beispielen zu bleiben, so wird  
Erstlich nach dem Begriffe der nothwendigen Pflicht gegen sich selbst derjenige, der mit 

Selbstmorde umgeht, sich fragen, ob seine Handlung mit der Idee der Menschheit als Zwecks 
an sich selbst zusammen bestehen könne. Wenn er, um einem beschwerlichen Zustande zu 
entfliehen, sich selbst zerstört, so bedient er sich einer Person bloß als eines Mittels zu 
Erhaltung eines erträglichen Zustandes bis zu Ende des Lebens. Der Mensch aber ist keine 
Sache, mithin nicht etwas, das bloß als Mittel gebraucht werden kann, sondern muß bei allen 
seinen Handlungen jederzeit als Zweck an sich selbst betrachtet werden. Also kann ich über den 
Menschen in meiner Person nichts disponiren, ihn zu verstümmeln, zu verderben, oder zu 
tödten. (Die nähere Bestimmung dieses Grundsatzes zur Vermeidung alles Mißverstandes, z.B. 
der Amputation der Glieder, um mich zu erhalten, der Gefahr, der ich mein Leben aussetze, um 
mein Leben zu erhalten etc., muß ich hier vorbeigehen; sie gehört zur eigentlichen Moral.)  

Zweitens, was die nothwendige oder schuldige Pflicht gegen andere betrifft, so wird der, 
so ein lügenhaftes Versprechen gegen andere zu thun im Sinne hat, sofort einsehen, daß er sich 
eines andern Menschen bloß als Mittels bedienen will, ohne daß dieser zugleich den Zweck in 
sich enthalte. Denn der, den ich durch ein solches Versprechen zu meinen Absichten brauchen 
will, kann unmöglich in meine Art, gegen ihn zu ver|fahren, IV430 einstimmen und also selbst 
den Zweck dieser Handlung enthalten. Deutlicher fällt dieser Widerstreit gegen das Princip 
anderer Menschen in die Augen, wenn man Beispiele von Angriffen auf Freiheit und 
Eigenthum anderer herbeizieht. Denn da leuchtet klar ein, daß der Übertreter der Rechte der 
Menschen, sich der Person anderer bloß als Mittel zu bedienen, gesonnen sei, ohne in Betracht 
zu ziehen, daß sie als vernünftige Wesen jederzeit zugleich als Zwecke, d.i. nur als solche, die 
von eben derselben Handlung auch in sich den Zweck müssen enthalten können, geschätzt 
werden sollen*[11].  

Drittens, in Ansehung der zufälligen (verdienstlichen) Pflicht gegen sich selbst ists nicht 
genug, daß die Handlung nicht der Menschheit in unserer Person als Zweck an sich selbst 



 - 4 - 

widerstreite, sie muß auch dazu zusammenstimmen. Nun sind in der Menschheit Anlagen zu 
größerer Vollkommenheit, die zum Zwecke der Natur in Ansehung der Menschheit in unserem 
Subject gehören; diese zu vernachlässigen, würde allenfalls wohl mit der Erhaltung der 
Menschheit als Zwecks an sich selbst, aber nicht der Beförderung dieses Zwecks bestehen 
können. 

Viertens, in Betreff der verdienstlichen Pflicht gegen andere ist der Naturzweck, den alle 
Menschen haben, ihre eigene Glückseligkeit. Nun würde zwar die Menschheit bestehen können, 
wenn niemand zu des andern Glückseligkeit was beitrüge, dabei aber ihr nichts vorsetzlich 
entzöge; allein es ist dieses doch nur eine negative und nicht positive Übereinstimmung zur 
Menschheit als Zweck an sich selbst, wenn jedermann auch nicht die Zwecke anderer, so viel an 
ihm ist, zu befördern trachtete. Denn das Subject, welches Zweck an sich selbst ist, dessen 
Zwecke müssen, wenn jene Vorstellung bei mir alle Wirkung thun soll, auch, so viel möglich, 
meine Zwecke sein. 

Dieses Princip der Menschheit und jeder vernünftigen Natur überhaupt, als Zwecks an 
sich selbst, (welche die oberste einschränkende |IV431 Bedingung der Freiheit der Handlungen 
eines jeden Menschen ist) ist nicht aus der Erfahrung entlehnt: erstlich wegen seiner 
Allgemeinheit, da es auf alle vernünftige Wesen überhaupt geht, worüber etwas zu bestimmen 
keine Erfahrung zureicht; zweitens weil darin die Menschheit nicht als Zweck der Menschen 
(subjectiv), d.i. als Gegenstand, den man sich von selbst wirklich zum Zwecke macht, sondern 
als objectiver Zweck, der, wir mögen Zwecke haben, welche wir wollen, als Gesetz die oberste 
einschränkende Bedingung aller subjectiven Zwecke ausmachen soll, vorgestellt wird, mithin es 
aus reiner Vernunft entspringen muß. Es liegt nämlich der Grund aller praktischen 
Gesetzgebung objectiv in der Regel und der Form der Allgemeinheit, die sie ein Gesetz 
(allenfalls Naturgesetz) zu sein fähig macht (nach dem ersten Princip), subjectiv aber im 
Zwecke; das Subject aller Zwecke aber ist jedes vernünftige Wesen, als Zweck an sich selbst 
(nach dem zweiten Princip): hieraus folgt nun das dritte praktische Princip des Willens, als 
oberste Bedingung der Zusammenstimmung desselben mit der allgemeinen praktischen 
Vernunft, die Idee des Willens jedes vernünftigen Wesens als eines allgemein gesetzgebenden 
Willens. 

Alle Maximen werden nach diesem Princip verworfen, die mit der eigenen allgemeinen 
Gesetzgebung des Willens nicht zusammen bestehen können. Der Wille wird also nicht 
lediglich dem Gesetze unterworfen, sondern so unterworfen, daß er auch als selbstgesetzgebend 
und eben um deswillen allererst dem Gesetze (davon er selbst sich als Urheber betrachten kann) 
unterworfen angesehen werden muß. 

Die Imperativen nach der vorigen Vorstellungsart, nämlich der allgemein einer 
Naturordnung ähnlichen Gesetzmäßigkeit der Handlungen, oder des allgemeinen 
Zwecksvorzuges vernünftiger Wesen an sich selbst, schlossen zwar von ihrem gebietenden 
Ansehen alle Beimischung irgend eines Interesse als Triebfeder aus, eben dadurch daß sie als 
kategorisch vorgestellt wurden; sie wurden aber nur als kategorisch angenommen, weil man 
dergleichen annehmen mußte, wenn man den Begriff von Pflicht erklären wollte. Daß es aber 
praktische Sätze gäbe, die kategorisch geböten, könnte für sich nicht bewiesen werden, so wenig 
wie es überhaupt in diesem Abschnitte auch hier noch nicht geschehen kann; allein eines hätte 
doch geschehen können, nämlich: daß die Lossagung von allem Interesse beim Wollen aus 
Pflicht, als das specifische Unterscheidungszeichen des kategorischen vom hypothetischen 
Imperativ, in dem Imperativ selbst durch |IV432 irgend eine Bestimmung, die er 
enthielte, mit angedeutet würde, und dieses geschieht in gegenwärtiger dritten Formel des 
Princips, nämlich der Idee des Willens eines jeden vernünftigen Wesens als allgemein- 
gesetzgebenden Willens». 
 
KprV, § 7 «Grundgesetz der reinen praktischen Vernunft»/«Ley fundamental de la razón 
pura práctica» Ak: V 31-33 
 
«Handle so, daß die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Princip einer allgemeinen  
Gesetzgebung gelten könne. 



 - 5 - 

  
Anmerkung. 

Die reine Geometrie hat Postulate als praktische Sätze, die aber nichts weiter enthalten als die 
Voraussetzung, daß man etwas thun könne, wenn etwa gefordert würde, man solle es thun und 
diese sind die einzigen Sätze derselben, die ein Dasein betreffen. Es sind also praktische Regeln 
unter einer problematischen Bedingung des Willens. Hier aber sagt die Regel: man solle 
schlechthin auf gewisse Weise verfahren. Die praktische Regel ist also unbedingt, mithin als 
kategorisch praktischer Satz a priori vorgestellt, wodurch der Wille schlechterdings und 
unmittelbar (durch die praktische Regel selbst, die also hier Gesetz ist) objectiv bestimmt wird. 
Denn reine, an sich praktische Vernunft ist hier unmittelbar gesetzgebend. Der Wille wird als 
unabhängig von empirischen Bedingungen, mithin, als reiner Wille, durch die bloße Form des 
Gesetzes als bestimmt gedacht und dieser Bestimmungsgrund als die oberste Bedingung aller 
Maximen angesehen. Die Sache ist befremdlich genug und hat ihres gleichen in der ganzen 
übrigen praktischen Erkenntniß nicht. Denn der Gedanke a priori von einer möglichen 
allgemeinen Gesetzgebung, der also blos problematisch ist, wird, ohne von der Erfahrung oder 
irgend einem äußeren Willen etwas zu entlehnen, als Gesetz unbedingt geboten. Es ist aber auch 
nicht eine Vorschrift, nach welcher eine Handlung geschehen soll, dadurch eine begehrte 
Wirkung möglich ist (denn da wäre die Regel immer physisch bedingt), sondern eine Regel, die 
blos den Willen in Ansehung der Form seiner Maximen a priori bestimmt, und da ist ein 
Gesetz, welches blos zum Behuf der subjectiven Form der Grundsätze dient, als 
Bestimmungsgrund durch die objective Form eines Gesetzes überhaupt, wenigstens zu denken 
nicht unmöglich. Man kann das Bewußtsein dieses Grundgesetzes ein Factum der Vernunft 
nennen, weil man es nicht aus vorhergehenden Datis der Vernunft, z.B. dem Bewußtsein der 
Freiheit (denn dieses ist uns nicht vorher gegeben), herausvernünfteln kann, sondern weil es 
sich für sich selbst uns aufdringt als synthetischer Satz a priori, der auf keiner, weder reinen 
noch empirischen, Anschauung gegründet ist, ob er gleich analytisch sein würde, wenn man die 
Freiheit des Willens voraussetzte, wozu aber, als positivem Begriffe, eine intellectuelle 
Anschauung erfordert werden würde, die man hier gar nicht annehmen darf. Doch muß man, 
um dieses Gesetz ohne Mißdeutung als gegeben anzusehen, wohl bemerken: daß es kein 
empirisches, sondern das einzige Factum der reinen Vernunft sei, die sich dadurch als 
ursprünglich gesetzgebend (sic volo, sic jubeo) ankündigt. 

  
Folgerung. 

Reine Vernunft ist für sich allein praktisch und giebt (dem Menschen) ein allgemeines Gesetz, 
welches wir das Sittengesetz nennen. 

  
Anmerkung. 

Das vorher genannte Factum ist unleugbar. Man darf nur das Urtheil zergliedern, welches die 
Menschen über die Gesetzmäßigkeit ihrer Handlungen fällen: so wird man jederzeit finden, daß, 
was auch die Neigung dazwischen sprechen mag, ihre Vernunft dennoch, unbestechlich und 
durch sich selbst gezwungen, die Maxime des Willens bei einer Handlung jederzeit an den 
reinen Willen halte, d.i. an sich selbst, indem sie sich als a priori praktisch betrachtet. Dieses 
Princip der Sittlichkeit nun, eben um der Allgemeinheit der Gesetzgebung willen, die es zum 
formalen obersten Bestimmungsgrunde des Willens unangesehen aller subjectiven 
Verschiedenheiten desselben macht, erklärt die Vernunft zugleich zu einem Gesetze für alle 
vernünftige Wesen, so fern sie überhaupt einen Willen, d.i. ein Vermögen haben, ihre Causalität 
durch die Vorstellung von Regeln zu bestimmen, mithin so fern sie der Handlungen nach 
Grundsätzen, folglich auch nach praktischen Principien a priori (denn diese haben allein 
diejenige Nothwendigkeit, welche die Vernunft zum Grundsatze fordert) fähig sind. Es schränkt 
sich also nicht blos auf Menschen ein, sondern geht auf alle endliche Wesen, die Vernunft und 
Willen haben, ja schließt sogar das unendliche Wesen als oberste Intelligenz mit ein. Im 
ersteren Falle aber hat das Gesetz die Form eines Imperativs, weil man an jenem zwar als 
vernünftigem Wesen einen reinen, aber als mit Bedürfnissen und sinnlichen Bewegursachen 
afficirtem Wesen keinen heiligen Willen, d.i. einen solchen, der keiner dem moralischen 
Gesetze widerstreitenden Maximen fähig wäre, voraussetzen kann. Das moralische Gesetz ist 
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daher bei jenen ein Imperativ, der kategorisch gebietet, weil das Gesetz unbedingt ist; das 
Verhältniß eines solchen Willens zu diesem Gesetze ist Abhängigkeit, unter dem Namen der 
Verbindlichkeit, welche eine Nöthigung, obzwar durch bloße Vernunft und deren objectives 
Gesetz, zu einer Handlung bedeutet, die darum Pflicht heißt, weil eine pathologisch afficirte 
(obgleich dadurch nicht bestimmte, mithin auch immer freie) Willkür einen Wunsch bei sich 
führt, der aus subjectiven Ursachen entspringt, daher auch dem reinen objectiven 
Bestimmungsgrunde oft entgegen sein kann und also eines Widerstandes der praktischen 
Vernunft, der ein innerer, aber intellectueller Zwang genannt werden kann, als moralischer 
Nöthigung bedarf. In der allergnugsamsten Intelligenz wird die Willkür als keiner Maxime 
fähig, die nicht zugleich objectiv Gesetz sein könnte, mit Recht vorgestellt, und der Begriff der 
Heiligkeit, der ihr um deswillen zukommt, setzt sie zwar nicht über alle praktische, aber doch 
über alle praktisch-einschränkende Gesetze, mithin Verbindlichkeit und Pflicht weg. Diese 
Heiligkeit des Willens ist gleichwohl eine praktische Idee, welche nothwendig zum Urbilde 
dienen muß, welchem sich ins Unendliche zu nähern das einzige ist, was allen endlichen 
vernünftigen Wesen zusteht, und welche das reine Sittengesetz, das darum selbst heilig heißt, 
ihnen beständig und richtig vor Augen hält, von welchem ins Unendliche gehenden Pro|gressus  
V33  seiner Maximen und Unwandelbarkeit derselben zum beständigen Fortschreiten sicher 
zu sein, d.i. Tugend, das Höchste ist, was endliche praktische Vernunft bewirken kann, die 
selbst wiederum wenigstens als natürlich erworbenes Vermögen nie vollendet sein kann, weil 
die Sicherheit in solchem Falle niemals apodiktische Gewißheit wird und als Überredung sehr 
gefährlich ist».  
 
KprV, «Kritische Beleuchtung der Analytik der reinen praktischen 
Vernunft»/«Aclaración crítica de la analítica de la razón pura práctica», Ak: V 91-92 
 
«Betrachten wir nun aber auch den Inhalt der Erkenntniß, die wir von einer reinen praktischen 
Vernunft und durch dieselbe haben können, so wie ihn die Analytik derselben darlegt, so finden 
sich bei einer merkwürdigen Analogie zwischen ihr und der theoretischen nicht weniger 
merkwürdige Unterschiede. In Ansehung der theoretischen konnte das Vermögen eines reinen 
Vernunfterkenntnisses a priori durch Beispiele aus Wissenschaften (bei denen man, da sie ihre 
Principien auf so mancherlei Art durch methodischen Gebrauch auf die Probe stellen, nicht so 
leicht wie im gemeinen Erkenntnisse geheime Beimischung empirischer Erkenntnißgründe zu 
besorgen hat) ganz leicht und evident bewiesen werden. Aber daß reine Vernunft ohne 
Beimischung irgend eines empirischen Bestimmungsgrundes für sich allein auch praktisch sei: 
das mußte man aus dem gemeinsten praktischen Vernunftgebrauche darthun können, indem 
man den obersten praktischen Grundsatz als einen solchen, den jede natürliche 
Menschenvernunft als völlig a priori, von keinen sinnlichen Datis abhängend, für das oberste 
Gesetz seines Willens erkennt, beglaubigte. Man mußte ihn zuerst der Reinigkeit seines 
Ursprungs nach selbst im Urtheile dieser gemeinen Vernunft bewähren und rechtfertigen, ehe 
ihn noch die Wissenschaft in die Hände nehmen konnte, um Gebrauch von ihm zu machen, 
gleichsam als ein Factum, das vor allem Vernünfteln über seine Möglichkeit und allen 
Folgerungen, die daraus zu ziehen sein möchten, vorhergeht. Aber dieser Umstand läßt sich 
auch aus dem kurz vorher Angeführten gar wohl erklären: weil praktische reine Vernunft 
nothwendig von Grundsätzen anfangen muß, die also aller Wissenschaft als erste Data zum 
Grunde gelegt werden müssen und nicht allererst aus ihr entspringen können. Diese 
Rechtfertigung der moralischen Principien als Grundsätze einer reinen Vernunft konnte aber 
auch darum gar wohl und mit gnugsamer Sicherheit durch bloße Berufung auf das Urtheil des 
gemeinen Menschenverstandes geführt werden, weil sich alles Empirische, was sich als 
Bestimmungsgrund des Willens in unsere |V92  Maximen einschleichen möchte, durch das 
Gefühl des Vergnügens oder Schmerzens, das ihm so fern, als es Begierde erregt, nothwendig 
anhängt, sofort kenntlich macht, diesem aber jene reine praktische Vernunft geradezu 
widersteht, es in ihr Princip als Bedingung aufzunehmen. Die Ungleichartigkeit der 
Bestimmungsgründe (der empirischen und rationalen) wird durch diese Widerstrebung einer 
praktisch gesetzgebenden Vernunft wider alle sich einmengende Neigung, durch eine 
eigenthümliche Art von Empfindung, welche aber nicht vor der Gesetzgebung der praktischen 
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Vernunft vorhergeht, sondern vielmehr durch dieselbe allein und zwar als ein Zwang gewirkt 
wird, nämlich durch das Gefühl einer Achtung, dergleichen kein Mensch für Neigungen hat, sie 
mögen sein, welcher Art sie wollen, wohl aber fürs Gesetz, so kenntlich gemacht und so 
gehoben und hervorstechend, daß keiner, auch der gemeinste Menschenverstand in einem 
vorgelegten Beispiele nicht den Augenblick inne werden sollte, daß durch empirische Gründe 
des Wollens ihm zwar ihren Anreizen zu folgen gerathen, niemals aber einem anderen als 
lediglich dem reinen praktischen Vernunftgesetze zu gehorchen zugemuthet werden könne». 
 
KprV,  loc. cit., Ak: V 104-106 
 
«Nun kam es blos darauf an, daß dieses Können in ein Sein verwandelt würde, d.i., daß man in 
einem wirklichen Falle gleichsam durch ein Factum beweisen könne: daß gewisse Handlungen 
eine solche Causalität (die intellectuelle, sinnlich unbedingte) voraussetzen, sie mögen nun 
wirklich, oder auch nur geboten, d.i. objectiv praktisch nothwendig sein. An wirklich in der 
Erfahrung gegebenen Handlungen, als Begebenheiten der Sinnenwelt, konn|ten V105 wir diese 
Verknüpfung nicht anzutreffen hoffen, weil die Causalität durch Freiheit immer außer der 
Sinnenwelt im Intelligibelen gesucht werden muß. Andere Dinge außer den Sinnenwesen sind 
uns aber zur Wahrnehmung und Beobachtung nicht gegeben. Also blieb nichts übrig, als daß 
etwa ein unwidersprechlicher und zwar objectiver Grundsatz der Causalität, welcher alle 
sinnliche Bedingung von ihrer Bestimmung ausschließt, d.i. ein Grundsatz, in welchem die 
Vernunft sich nicht weiter auf etwas Anderes als Bestimmungsgrund in Ansehung der 
Causalität beruft, sondern den sie durch jenen Grundsatz schon selbst enthält, und wo sie also 
als reine Vernunft selbst praktisch ist, gefunden werde. Dieser Grundsatz aber bedarf keines 
Suchens und keiner Erfindung; er ist längst in aller Menschen Vernunft gewesen und ihrem 
Wesen einverleibt und ist der Grundsatz der Sittlichkeit. Also ist jene unbedingte Causalität und 
das Vermögen derselben, die Freiheit, mit dieser aber ein Wesen (ich selber), welches zur 
Sinnenwelt gehört, doch zugleich als zur intelligibelen gehörig nicht blos unbestimmt und 
problematisch gedacht (welches schon die speculative Vernunft als thunlich ausmitteln konnte), 
sondern sogar in Ansehung des Gesetzes ihrer Causalität bestimmt und assertorisch erkannt und 
so uns die Wirklichkeit der intelligibelen Welt, und zwar in praktischer Rücksicht bestimmt, 
gegeben worden, und diese Bestimmung, die in theoretischer Absicht transscendent 
(überschwenglich) sein würde, ist in praktischer immanent. Dergleichen Schritt aber konnten 
wir in Ansehung der zweiten dynamischen Idee, nämlich der eines nothwendigen Wesens, nicht 
thun. Wir konnten zu ihm aus der Sinnenwelt ohne Vermittelung der ersteren dynamischen Idee 
nicht hinauf kommen. Denn wollten wir es versuchen, so müßten wir den Sprung gewagt haben, 
alles das, was uns gegeben ist, zu verlassen und uns zu dem hinzuschwingen, wovon uns auch 
nichts gegeben ist, wodurch wir die Verknüpfung eines solchen intelligibelen Wesens mit der 
Sinnenwelt vermitteln könnten (weil das nothwendige Wesen als außer uns gegeben erkannt 
werden sollte); welches dagegen in Ansehung unseres eignen Subjects, so fern es sich durchs 
moralische Gesetz einerseits als intelligibeles Wesen (vermöge der Freiheit) bestimmt, 
andererseits als nach dieser Bestimmung in der Sinnenwelt thätig selbst erkennt, wie jetzt der 
Augenschein darthut, ganz wohl möglich ist. Der einzige Begriff der Freiheit verstattet es, daß 
wir nicht außer uns hinausgehen dürfen, um das Unbedingte und Intelligibele zu dem Bedingten 
und Sinnlichen zu finden. Denn es ist unsere Vernunft |V106  selber, die sich durchs höchste 
und unbedingte praktische Gesetz und das Wesen, das sich dieses Gesetz bewußt ist, (unsere 
eigene Person) als zur reinen Verstandeswelt gehörig und zwar sogar mit Bestimmung der Art, 
wie es als ein solches thätig sein könne, erkennt. So läßt es sich begreifen, warum in dem 
ganzen Vernunftvermögen nur das Praktische dasjenige sein könne, welches uns über die 
Sinnenwelt hinaushilft und Erkenntnisse von einer übersinnlichen Ordnung und Verknüpfung 
verschaffe, die aber eben darum freilich nur so weit, als es gerade für die reine praktische 
Absicht nöthig ist, ausgedehnt werden können». 
 
KprV,  «De la dialéctica de la razón pura práctica en la determinación del concepto de 
Bien supremo»/ «Von der Dialektik der reinen Vernunft in Bestimmung des Begriffs 
vom höchsten Gut»; III. «Del primado de la razón pura práctica en su enlace con la 
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especulativa»/III. «Von dem Primat der reinen praktischen Vernunft in ihrer 
Verbindung mit der speculativen», Ak: V 120 
 
«Unter dem Primate zwischen zwei oder mehreren durch Vernunft verbundenen Dingen 
verstehe ich den Vorzug des einen, der erste Bestimmungsgrund der Verbindung mit allen 
übrigen zu sein. In engerer, praktischer Bedeutung bedeutet es den Vorzug des Interesse des 
einen, so fern ihm (welches keinem andern nachgesetzt werden kann) das Interesse der andern 
untergeordnet ist. Einem jeden Vermögen des Gemüths kann man ein Interesse beilegen, d.i. ein 
Princip, welches die Bedingung enthält, unter welcher allein die Ausübung desselben befördert 
wird. Die Vernunft als das Vermögen der Principien bestimmt das Interesse aller |V120 
Gemüthskräfte, das ihrige aber sich selbst. Das Interesse ihres speculativen Gebrauchs besteht in 
der Erkenntniß des Objects bis zu den höchsten Principien a priori, das des praktischen 
Gebrauchs in der Bestimmung des Willens in Ansehung des letzten und vollständigen Zwecks. 
Das, was zur Möglichkeit eines Vernunftgebrauchs überhaupt erforderlich ist, nämlich daß die 
Principien und Behauptungen derselben einander nicht widersprechen müssen, macht keinen 
Theil ihres Interesse aus, sondern ist die Bedingung überhaupt Vernunft zu haben; nur die 
Erweiterung, nicht die bloße Zusammenstimmung mit sich selbst wird zum Interesse derselben 
gezählt. 

Wenn praktische Vernunft nichts weiter annehmen und als gegeben denken darf, als 
was speculative Vernunft für sich ihr aus ihrer Einsicht darreichen konnte, so führt diese das 
Primat. Gesetzt aber, sie hätte für sich ursprüngliche Principien a priori, mit denen gewisse 
theoretische Positionen unzertrennlich verbunden wären, die sich gleichwohl aller möglichen 
Einsicht der speculativen Vernunft entzögen (ob sie zwar derselben auch nicht widersprechen 
müßten), so ist die Frage, welches Interesse das oberste sei (nicht, welches weichen müßte, denn 
eines widerstreitet dem andern nicht nothwendig): ob speculative Vernunft, die nichts von allem 
dem weiß, was praktische ihr anzunehmen darbietet, diese Sätze aufnehmen und sie, ob sie 
gleich für sie überschwenglich sind, mit ihren Begriffen als einen fremden, auf sie übertragenen 
Besitz zu vereinigen suchen müsse, oder ob sie berechtigt sei, ihrem eigenen, abgesonderten 
Interesse hartnäckig zu folgen und nach der Kanonik des Epikurs alles als leere Vernünftelei 
auszuschlagen, was seine objective Realität nicht durch augenscheinliche, in der Erfahrung 
aufzustellende Beispiele beglaubigen kann, wenn es gleich noch so sehr mit dem Interesse des 
praktischen (reinen) Gebrauchs verwebt, an sich auch der theoretischen nicht widersprechend 
wäre, blos weil es wirklich so fern dem Interesse der speculativen Vernunft Abbruch thut, daß 
es die Grenzen, die diese sich selbst gesetzt, aufhebt und sie allem Unsinn oder Wahnsinn der 
Einbildungskraft preisgiebt». 
 
KrV, «Des Kanons der reinen Vernunft». Zweiter Abschnitt. «Von dem Ideal des 
höchsten Guts, als einem Bestimmungsgrunde des letzten Zwecks der reinen Vernunft», 
A 818/B 846 y A 819/B 847 
 
«Wenn aber praktische Vernunft nun diesen hohen Punkt erreicht hat, nämlich den Begriff eines 
einigen Urwesens als des höchsten Guts, so darf sie sich gar nicht unterwinden, gleich als hätte 
sie sich über alle empirische Bedingungen seiner Anwendung erhoben und zur unmittelbaren 
Kenntniß neuer Gegenstände emporgeschwungen, um von diesem Begriffe auszugehen und die 
moralischen Gesetze selbst von ihm abzuleiten. Denn diese waren es eben, deren innere 
praktische Nothwendigkeit uns zu der Voraussetzung einer selbstständigen Ursache oder eines 
weisen Weltregierers führte, um jenen Gesetzen Effect zu geben; und daher können wir sie 
nicht nach diesem wiederum als zufällig und vom bloßen Willen abgeleitet ansehen, 
insonderheit von einem solchen Willen, von dem |B847 wir gar keinen Begriff haben würden, 
wenn wir ihn nicht jenen Gesetzen gemäß gebildet hätten. Wir werden, so weit praktische 
Vernunft uns zu führen das Recht hat, Handlungen nicht darum für verbindlich halten, weil sie 
Gebote Gottes sind, sondern sie darum als göttliche Gebote°°° ansehen, weil wir dazu innerlich 
verbindlich sind. Wir werden die Freiheit unter der zweckmäßigen Einheit nach Principien der 
Vernunft studiren und nur so fern glauben dem göttlichen Willen gemäß zu sein, als wir das 
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Sittengesetz, welches uns die Vernunft aus der Natur der Handlungen selbst lehrt, heilig halten, 
und ihm dadurch allein zu dienen glauben, daß wir das Weltbeste an uns und an andern 
befördern. Die Moraltheologie ist also nur von immanentem Gebrauche, nämlich unsere 
Bestimmung hier in der Welt zu erfüllen, indem wir in das System aller Zwecke passen, und 
nicht schwärmerisch oder wohl gar frevelhaft den Leitfaden einer moralisch gesetzgebenden 
Vernunft im guten Lebenswandel zu verlassen, um ihn unmittelbar an die Idee des höchsten 
Wesens zu knüpfen, welches einen transscendenten Gebrauch geben würde, aber eben so wie 
der der bloßen Speculation die letzten Zwecke der Vernunft verkehren und vereiteln muß». 
 
KrV, «Des Kanons der reinen Vernunft», Dritter Abschnitt. «Vom Meinen, Wissen und 
Glauben», A 820/B 848-A 832/ 860 
 
«Das Fürwahrhalten ist eine Begebenheit in unserem Verstande, die auf objectiven Gründen 
beruhen mag, aber auch subjective Ursachen im Gemüthe dessen, der da urtheilt, erfordert. 
Wenn es für jedermann gültig ist, so fern er nur Vernunft hat, so ist der Grund desselben 
objectiv hinreichend, und das Fürwahrhalten heißt alsdann Überzeugung. Hat es nur in der 
besonderen Beschaffenheit des Subjects seinen Grund, so wird es Überredung genannt.  

Überredung ist ein bloßer Schein, weil der Grund des Urtheils, welcher lediglich im 
Subjecte liegt, für objectiv gehalten wird. Daher hat ein solches Urtheil auch nur 
Privatgültigkeit, und das Fürwahrhalten läßt sich nicht mittheilen. Wahrheit aber beruht auf der 
Übereinstimmung mit dem Objecte, in Ansehung dessen folglich die Urtheile eines jeden 
Verstandes einstimmig sein müssen (consentientia uni tertio consentiunt inter se). Der 
Probirstein des Fürwahrhaltens, ob es Überzeugung oder bloße Überredung sei, ist also 
äußerlich die Möglichkeit, dasselbe mitzutheilen, und das Fürwahrhalten für jedes Menschen 
Vernunft gültig zu befinden; denn alsdann ist wenigstens eine Vermuthung, der Grund der 
Einstim|mung B849 aller Urtheile ungeachtet der Verschiedenheit der Subjecte unter einander 
werde auf dem gemeinschaftlichen Grunde, nämlich dem Objecte, beruhen, mit welchem sie 
daher alle zusammenstimmen und dadurch die Wahrheit des Urtheils beweisen werden. 

Überredung demnach kann von der Überzeugung subjectiv zwar nicht unterschieden 
werden, wenn das Subject das Fürwahrhalten bloß als Erscheinung seines eigenen Gemüths vor 
Augen hat; der Versuch aber, den man mit den Gründen desselben, die für uns gültig sind, an 
anderer Verstand macht, ob sie auf fremde Vernunft eben dieselbe Wirkung thun, als auf die 
unsrige, ist doch ein, obzwar nur subjectives Mittel, zwar nicht Überzeugung zu bewirken, aber 
doch die bloße Privatgültigkeit des Urtheils, d.i. etwas in ihm, was bloße Überredung ist, zu 
entdecken. 

Kann man überdem die subjectiven Ursachen des Urtheils, welche wir für objective 
Gründe desselben nehmen, entwickeln und mithin das trügliche Fürwahrhalten als eine 
Begebenheit in unserem Gemüthe erklären, ohne dazu die Beschaffenheit des Objects nöthig zu 
haben: so entblößen wir den Schein und werden dadurch nicht mehr hintergangen, obgleich 
immer noch in gewissem Grade versucht, wenn die subjective Ursache des Scheins unserer 
Natur anhängt. 

Ich kann nichts behaupten, d.i. als ein für jedermann nothwendig gültiges Urtheil 
aussprechen, als was |B850 Überzeugung wirkt. Überredung kann ich für mich behalten, wenn 
ich mich dabei wohl befinde, kann sie aber und soll sie außer mir nicht geltend machen wollen. 

Das Fürwahrhalten oder die subjective Gültigkeit des Urtheils in Beziehung auf die 
Überzeugung (welches zugleich objectiv gilt) hat folgende drei Stufen: Meinen, Glauben und 
Wissen. Meinen ist ein mit Bewußtsein sowohl subjectiv, als objectiv unzureichendes 
Fürwahrhalten. Ist das letztere nur subjectiv zureichend und wird zugleich für objectiv 
unzureichend gehalten, so heißt es Glauben. Endlich heißt das sowohl subjectiv als objectiv 
zureichende Fürwahrhalten das Wissen. Die subjective Zulänglichkeit heißt Überzeugung (für 
mich selbst), die objective Gewißheit (für jedermann). Ich werde mich bei der Erläuterung so 
faßlicher Begriffe nicht aufhalten. 

Ich darf mich niemals unterwinden, zu meinen, ohne wenigstens etwas zu wissen, 
vermittelst dessen das an sich bloß problematische Urtheil eine Verknüpfung mit Wahrheit 
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bekommt, die, ob sie gleich nicht vollständig, doch mehr als willkürliche Erdichtung ist. Das 
Gesetz einer solchen Verknüpfung muß überdem gewiß sein. Denn wenn ich in Ansehung 
dessen auch nichts als Meinung habe, so ist alles nur Spiel der Einbildung ohne die mindeste 
Beziehung auf Wahrheit. In Urtheilen aus reiner Vernunft ist es gar nicht erlaubt, zu meinen. 
Denn weil sie nicht auf Erfahrungsgründe gestützt werden, |B851 sondern alles a priori 
erkannt werden soll, wo alles nothwendig ist, so erfordert das Princip der Verknüpfung 
Allgemeinheit und Nothwendigkeit, mithin völlige Gewißheit, widrigenfalls gar keine Leitung 
auf Wahrheit angetroffen wird. Daher ist es ungereimt, in der reinen Mathematik zu meinen; 
man muß wissen, oder sich allen Urtheilens enthalten. Eben so ist es mit den Grundsätzen der 
Sittlichkeit bewandt, da man nicht auf bloße Meinung, daß etwas erlaubt sei, eine Handlung 
wagen darf, sondern dieses wissen muß. 

Im transscendentalen Gebrauche der Vernunft ist dagegen Meinen freilich zu wenig, aber 
Wissen auch zu viel. In bloß speculativer Absicht können wir also hier gar nicht urtheilen: weil 
subjective Gründe des Fürwahrhaltens wie die, so das Glauben bewirken können, bei 
speculativen Fragen keinen Beifall verdienen, da sie sich frei von aller empirischen Beihülfe 
nicht halten, noch in gleichem Maße andern mittheilen lassen. 

Es kann aber überall bloß in praktischer Beziehung das theoretisch unzureichende 
Fürwahrhalten Glauben genannt werden. Diese praktische Absicht ist nun entweder die der 
Geschicklichkeit, oder der Sittlichkeit, die erste zu beliebigen und zufälligen, die zweite aber zu 
schlechthin nothwendigen Zwecken. 

Wenn einmal ein Zweck vorgesetzt ist, so sind die Bedingungen der Erreichung desselben 
hypothetisch nothwendig. Diese Nothwendigkeit ist subjectiv, aber doch nur |B852 comparativ 
zureichend, wenn ich gar keine andere Bedingungen weiß, unter denen der Zweck zu erreichen 
wäre; aber sie ist schlechthin und für jedermann zureichend, wenn ich gewiß weiß, daß niemand 
andere Bedingungen kennen könne, die auf den vorgesetzten Zweck führen. Im ersten Falle ist 
meine Voraussetzung und das Fürwahrhalten gewisser Bedingungen ein bloß zufälliger, im 
zweiten Falle aber ein nothwendiger Glaube. Der Arzt muß bei einem Kranken, der in Gefahr 
ist, etwas thun, kennt aber die Krankheit nicht. Er sieht auf die Erscheinungen und urtheilt, weil 
er nichts Besseres weiß, es sei die Schwindsucht. Sein Glaube ist selbst in seinem eigenen 
Urtheile bloß zufällig, ein anderer möchte es vielleicht besser treffen. Ich nenne dergleichen 
zufälligen Glauben, der aber dem wirklichen Gebrauche der Mittel zu gewissen Handlungen 
zum Grunde liegt, den pragmatischen Glauben. 

Der gewöhnliche Probirstein, ob etwas bloße Überredung, oder wenigstens subjective 
Überzeugung, d.i. festes Glauben, sei, was jemand behauptet, ist das Wetten. Öfters spricht 
jemand seine Sätze mit so zuversichtlichem und unlenkbarem Trotze aus, daß er alle Besorgnis 
des Irrthums gänzlich abgelegt zu haben scheint. Eine Wette macht ihn stutzig. Bisweilen zeigt 
sich, daß er zwar Überredung genug, die auf einen Dukaten an Werth geschätzt werden kann, 
aber nicht auf zehn besitze. Denn den ersten wagt er noch wohl, aber bei zehnen wird er |B853  
allererst inne, was er vorher nicht bemerkte, daß es nämlich doch wohl möglich sei, er habe sich 
geirrt. Wenn man sich in Gedanken vorstellt, man solle worauf das Glück des ganzen Lebens 
verwetten, so schwindet unser triumphirendes Urtheil gar sehr, wir werden überaus schüchtern 
und entdecken so allererst, daß unser Glaube so weit nicht zulange. So hat der pragmatische 
Glaube nur einen Grad, der nach Verschiedenheit des Interesse, das dabei im Spiele ist, groß 
oder auch klein sein kann. 

Weil aber, ob wir gleich in Beziehung auf ein Object gar nichts unternehmen können, 
also das Fürwahrhalten bloß theoretisch ist, wir doch in vielen Fällen eine Unternehmung in 
Gedanken fassen und uns einbilden können, zu welcher wir hinreichende Gründe zu haben 
vermeinen, wenn es ein Mittel gäbe, die Gewißheit der Sache auszumachen, so giebt es in bloß 
theoretischen Urtheilen ein Analogon von praktischen, auf deren Fürwahrhaltung das Wort 
Glauben paßt, und den wir den doctrinalen Glauben nennen können. Wenn es möglich wäre 
durch irgend eine Erfahrung auszumachen, so möchte ich wohl alles das Meinige darauf 
verwetten, daß es wenigstens in irgend einem von den Planeten, die wir sehen, Einwohner gebe. 
Daher sage ich, ist es nicht bloß Meinung, sondern ein starker Glaube (auf dessen Richtigkeit 
ich schon viele Vortheile des Lebens wagen würde), daß es auch Bewohner anderer Welten 
gebe.  
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B854 Nun müssen wir gestehen, daß die Lehre vom Dasein Gottes zum doctrinalen 
Glauben gehöre. Denn ob ich gleich in Ansehung der theoretischen Weltkenntniß nichts zu 
verfügen habe, was diesen Gedanken als Bedingung meiner Erklärungen der Erscheinungen der 
Welt nothwendig voraussetze, sondern vielmehr verbunden bin, meiner Vernunft mich so zu 
bedienen, als ob alles bloß Natur sei: so ist doch die zweckmäßige Einheit eine so große 
Bedingung der Anwendung der Vernunft auf Natur, daß ich, da mir überdem Erfahrung 
reichlich davon Beispiele darbietet, sie gar nicht vorbeigehen kann. Zu dieser Einheit aber 
kenne ich keine andere Bedingung, die sie mir zum Leitfaden der Naturforschung machte, als 
wenn ich voraussetze, daß eine höchste Intelligenz alles nach den weisesten Zwecken so 
geordnet habe. Folglich ist es eine Bedingung einer zwar zufälligen, aber doch nicht 
unerheblichen Absicht, nämlich um eine Leitung in der Nachforschung der Natur zu haben, 
einen weisen Welturheber vorauszusetzen. Der Ausgang meiner Versuche bestätigt auch so oft 
die Brauchbarkeit dieser Voraussetzung, und nichts kann auf entscheidende Art dawider 
angeführt werden, daß ich viel zu wenig sage, wenn ich mein Fürwahrhalten bloß ein Meinen 
nennen wollte; sondern es kann selbst in diesem theoretischen Verhältnisse gesagt werden, daß 
ich festiglich einen Gott glaube; aber alsdann ist dieser Glaube in strenger Bedeutung dennoch 
nicht praktisch, sondern muß ein doctrinaler Glaube genannt werden, den die |B855 Theologie 
der Natur (Physikotheologie) nothwendig allerwärts bewirken muß. In Ansehung eben 
derselben Weisheit, in Rücksicht auf die vortreffliche Ausstattung der menschlichen Natur und 
die derselben so schlecht angemessene Kürze des Lebens kann eben sowohl genugsamer Grund 
zu einem doctrinalen Glauben des künftigen Lebens der menschlichen Seele angetroffen 
werden. 

Der Ausdruck des Glaubens ist in solchen Fällen ein Ausdruck der Bescheidenheit in 
objectiver Absicht, aber doch zugleich der Festigkeit des Zutrauens in subjectiver. Wenn ich das 
bloß theoretische Fürwahrhalten hier auch nur Hypothese nennen wollte, die ich anzunehmen 
berechtigt wäre, so würde ich mich dadurch schon anheischig machen, mehr von der 
Beschaffenheit einer Weltursache und einer andern Welt Begriff zu haben, als ich wirklich 
aufzeigen kann; denn was ich auch nur als Hypothese annehme, davon muß ich wenigstens 
seinen Eigenschaften nach so viel kennen, daß ich nicht seinen Begriff, sondern nur sein Dasein 
erdichten darf. Das Wort Glauben aber geht nur auf die Leitung, die mir eine Idee giebt, und den 
subjectiven Einfluß auf die Beförderung meiner Vernunfthandlungen, die mich an derselben 
festhält, ob ich gleich von ihr nicht im Stande bin in speculativer Absicht Rechenschaft zu 
geben. 

Aber der bloß doctrinale Glaube hat etwas Wankendes in sich; man wird oft durch 
Schwierigkeiten, die sich in der Speculation vorfinden, aus demselben gesetzt, B856 ob man 
zwar unausbleiblich dazu immer wiederum zurück kehrt. 

Ganz anders ist es mit dem moralischen Glauben bewandt. Denn da ist es schlechterdings 
nothwendig, daß etwas geschehen muß, nämlich daß ich dem sittlichen Gesetze in allen Stücken 
Folge leiste. Der Zweck ist hier unumgänglich festgestellt, und es ist nur eine einzige 
Bedingung nach aller meiner Einsicht möglich, unter welcher dieser Zweck mit allen 
gesammten Zwecken zusammenhängt und dadurch praktische Gültigkeit habe, nämlich daß ein 
Gott und eine künftige Welt sei; ich weiß auch ganz gewiß, daß niemand andere Bedingungen 
kenne, die auf dieselbe Einheit der Zwecke unter dem moralischen Gesetze führen. Da aber also 
die sittliche Vorschrift zugleich meine Maxime ist (wie denn die Vernunft gebietet, daß sie es 
sein soll), so werde ich unausbleiblich ein Dasein Gottes und ein künftiges Leben glauben und 
bin sicher, daß diesen Glauben nichts wankend machen könne, weil dadurch meine sittliche 
Grundsätze selbst umgestürzt werden würden, denen ich nicht entsagen kann, ohne in meinen 
eigenen Augen verabscheuungswürdig zu sein. 

Auf solche Weise bleibt uns nach Vereitelung aller ehrsüchtigen Absichten einer über die 
Grenzen aller Erfahrung hinaus herumschweifenden Vernunft noch genug übrig, daß wir damit 
in praktischer Absicht zufrieden zu sein Ursache haben. Zwar wird freilich sich niemand 
rühmen können: er wisse, daß ein Gott und daß ein künftig |B857 Leben sei; denn wenn 
er das weiß, so ist er gerade der Mann, den ich längst gesucht habe. Alles Wissen (wenn es 
einen Gegenstand der bloßen Vernunft betrifft) kann man mittheilen, und ich würde also auch 
hoffen können, durch seine Belehrung mein Wissen in so bewundrungswürdigem Maße 
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ausgedehnt zu sehen. Nein, die Überzeugung ist nicht logische, sondern moralische Gewißheit, 
und da sie auf subjectiven Gründen (der moralischen Gesinnung) beruht, so muß ich nicht 
einmal sagen: es ist moralisch gewiß, daß ein Gott sei etc., sondern: ich bin moralisch gewiß 
etc. Das heißt: der Glaube an einen Gott und eine andere Welt ist mit meiner moralischen 
Gesinnung so verwebt, daß, so wenig ich Gefahr laufe, die letztere einzubüßen, eben so wenig 
besorge ich, daß mir der erste jemals entrissen werden könne.  

Das einzige Bedenkliche, das sich hiebei findet, ist, daß sich dieser Vernunftglaube auf 
die Voraussetzung moralischer Gesinnungen gründet. Gehn wir davon ab und nehmen einen, 
der in Ansehung sittlicher Gesetze gänzlich gleichgültig wäre, so wird die Frage, welche die 
Vernunft aufwirft, bloß eine Aufgabe für die Speculation und kann alsdann zwar noch mit 
starken Gründen aus der Analogie, aber nicht mit solchen, denen sich die hartnäckigste 
Zweifelsucht ergeben müßte, unterstützt werden*. Es ist aber |B858 kein Mensch bei diesen 
Fragen frei von allem Interesse. Denn ob er gleich von dem moralischen durch den Mangel 
guter Gesinnungen getrennt sein möchte: so bleibt doch auch in diesem Falle genug übrig, um 
zu machen, daß er ein göttliches Dasein und eine Zukunft fürchte. Denn hiezu wird nichts° mehr 
erfordert, als daß er wenigstens keine Gewißheit vorschützen könne, daß kein solches Wesen 
und kein künftig Leben anzutreffen sei, wozu, weil es durch bloße Vernunft, mithin apodiktisch 
bewiesen werden müßte, er die Unmöglichkeit von beiden darzuthun haben würde, welches 
gewiß kein vernünftiger Mensch übernehmen kann. Das würde ein negativer Glaube sein, der 
zwar nicht Moralität und gute Gesinnungen, aber doch das Analogon derselben bewirken, 
nämlich den Ausbruch der bösen mächtig zurückhalten könnte. 

Ist das aber alles, wird man sagen, was reine Vernunft ausrichtet, indem sie über die 
Grenzen der Erfahrung hinaus Aussichten eröffnet? nichts mehr als zwei Glaubensartikel? So 
viel hätte auch wohl der gemeine Ver|stand, B859 ohne darüber die°° Philosophen zu 
Rathe zu ziehen, ausrichten können! 

Ich will hier nicht das Verdienst rühmen, das Philosophie durch die mühsame Bestrebung 
ihrer Kritik um die menschliche Vernunft habe; gesetzt, es sollte auch beim Ausgange bloß 
negativ befunden werden; denn davon wird in dem folgenden Abschnitte noch etwas 
vorkommen. Aber verlangt ihr denn, daß ein Erkenntniß, welches alle Menschen angeht, den 
gemeinen Verstand übersteigen und euch nur von Philosophen entdeckt werden solle? Eben das, 
was ihr tadelt, ist die beste Bestätigung von der Richtigkeit der bisherigen Behauptungen, da es 
das, was man anfangs nicht vorhersehen konnte, entdeckt, nämlich daß die Natur in dem, was 
Menschen ohne Unterschied angelegen ist, keiner parteiischen Austheilung ihrer Gaben zu 
beschuldigen sei, und die höchste Philosophie in Ansehung der wesentlichen Zwecke der 
menschlichen Natur es nicht weiter bringen könne, als die Leitung, welche sie auch dem 
gemeinsten Verstande hat angedeihen lassen». 

  
Anmerkungen:  

Das menschliche Gemüth nimmt (so wie ich glaube, daß es bei jedem vernünftigen Wesen 
nothwendig geschieht) //B858// || ein natürliches Interesse an der Moralität, ob es gleich nicht 
ungetheilt und praktisch überwiegend ist. Befestigt und vergrößert dieses Interesse, und ihr 
werdet die Vernunft sehr gelehrig und selbst aufgeklärter finden, um mit dem praktischen auch 
das speculative Interesse zu vereinigen. Sorget ihr aber nicht dafür, daß ihr vorher wenigstens 
auf dem halben Wege gute Menschen macht, so werdet ihr auch niemals aus ihnen aufrichtig 
gläubige Menschen machen. 
 
WhsDo?, Ak: VIII 139-144 
 
«Man kann aber das Bedürfniß der Vernunft als zwiefach ansehen: erstlich in ihrem 
theoretischen, zweitens in ihrem praktischen Gebrauch. Das erste Bedürfniß habe ich eben 
angeführt; aber man sieht wohl, daß es nur bedingt sei, d.i. wir müssen die Existenz Gottes 
annehmen, wenn wir über die ersten Ursachen alles Zufälligen vornehmlich in der Ordnung der 
wirklich in der Welt gelegten Zwecke urtheilen wollen. Weit wichtiger ist das Bedürfniß der 
Vernunft in ihrem praktischen Gebrauche, weil es unbedingt ist, und wir die Existenz Gottes 
voraus zu setzen nicht bloß alsdann genöthigt werden, wenn wir urtheilen wollen, sondern weil 



 - 13 - 

wir urtheilen müssen. Denn der reine praktische Gebrauch der Vernunft besteht in der 
Vorschrift der moralischen Gesetze. Sie führen aber alle auf die Idee des höchsten Gutes, was in 
der Welt möglich ist, so fern es allein durch Freiheit möglich ist: die Sittlichkeit; von der 
anderen Seite auch auf das, was nicht bloß auf menschliche Freiheit, sondern auch auf die Natur 
ankommt, nämlich auf die größte Glückseligkeit, so fern sie in Proportion der ersten ausgetheilt 
ist. Nun bedarf die Vernunft, ein solches abhängiges höchste Gut und zum Behuf desselben eine 
oberste Intelligenz als höchstes unabhängiges Gut anzunehmen: zwar nicht um davon das 
verbindende Ansehen der moralischen Gesetze, oder die Triebfeder zu ihrer Beobachtung 
abzuleiten (denn sie würden keinen moralischen Werth haben, wenn ihr Bewegungsgrund von 
etwas anderem, als von dem Gesetz allein, das für sich apodiktisch gewiß ist, abgeleitet würde); 
sondern nur um dem Begriffe vom höchsten Gut objective Realität zu geben, d.i. zu verhindern, 
daß es zusammt der ganzen Sittlichkeit nicht bloß für ein bloßes Ideal gehalten werde, wenn 
dasjenige nirgend existirte, dessen Idee die Moralität unzertrennlich begleitet.  

Es ist also nicht Erkenntniß, sondern gefühltes*[4] Bedürfniß der Vernunft, wodurch sich 
Mendelssohn (ohne sein Wissen) im speculativen Denken orientirte. Und da dieses 
Leitungsmittel nicht ein ob|jectives VIII140 Princip der Vernunft, ein Grundsatz der 
Einsichten, sondern ein bloß subjectives (d.i. eine Maxime) des ihr durch ihre Schranken allein 
erlaubten Gebrauchs, ein Folgesatz des Bedürfnisses, ist und für sich allein den ganzen 
Bestimmungsgrund unsers Urtheils über das Dasein des höchsten Wesens ausmacht, von dem es 
nur ein zufälliger Gebrauch ist sich in den speculativen Versuchen über denselben Gegenstand 
zu orientiren: so fehlte er hierin allerdings, daß er dieser Speculation dennoch so viel Vermögen 
zutraute, für sich allein auf dem Wege der Demonstration alles auszurichten. Die 
Nothwendigkeit des ersteren Mittels konnte nur Statt finden, wenn die Unzulänglichkeit des 
letzteren völlig zugestanden war: ein Geständniß, zu welchem ihn seine Scharfsinnigkeit doch 
zuletzt würde gebracht haben, wenn mit einer längeren Lebensdauer ihm auch die den 
Jugendjahren mehr eigene Gewandtheit des Geistes, alte, gewohnte Denkungsart nach 
Veränderung des Zustandes der Wissenschaften leicht umzuändern, wäre vergönnt gewesen. 
Indessen bleibt ihm doch das Verdienst, daß er darauf bestand: den letzten Probirstein der 
Zulässigkeit eines Urtheils hier wie allerwärts nirgend, als allein in der Vernunft zu suchen, sie 
mochte nun durch Einsicht oder bloßes Bedürfniß und die Maxime ihrer eigenen Zuträglichkeit 
in der Wahl ihrer Sätze geleitet werden. Er nannte die Vernunft in ihrem letzteren Gebrauche 
die gemeine Menschenvernunft; denn dieser ist ihr eigenes Interesse jederzeit zuerst vor Augen, 
indeß man aus dem natürlichen Geleise schon muß getreten sein, um jenes zu vergessen und 
müßig unter Begriffen in objectiver Rücksicht zu spähen, um bloß sein Wissen, es mag nöthig 
sein oder nicht, zu erweitern.  

Da aber der Ausdruck: Anspruch der gesunden Vernunft, in vorliegender Frage immer 
noch zweideutig ist und entweder, wie ihn selbst Mendelssohn mißverstand, für ein Urtheil aus 
Vernunfteinsicht, oder, wie ihn der Verfasser der Resultate zu nehmen scheint, ein Urtheil aus 
Vernunfteingebung genommen werden kann: so wird nöthig sein, dieser Quelle der 
Beurtheilung eine andere Benennung zu geben, und keine ist ihr angemessener, als die eines 
Vernunftglaubens. Ein jeder Glaube, selbst der historische muß zwar vernünftig sein (denn der 
letzte Probirstein der Wahrheit ist immer die Vernunft); allein ein |VIII141 Vernunftglaube 
ist der, welcher sich auf keine andere Data gründet als die, so in der reinen Vernunft enthalten 
sind. Aller Glaube ist nun ein subjectiv zureichendes, objectiv aber mit Bewußtsein 
unzureichendes Fürwahrhalten; also wird er dem Wissen entgegengesetzt. Andrerseits, wenn 
aus objectiven, obzwar mit Bewußtsein unzureichenden, Gründen etwas für wahr gehalten, 
mithin bloß gemeint wird: so kann dieses Meinen doch durch allmählige Ergänzung in 
derselben Art von Gründen endlich ein Wissen werden. Dagegen wenn die Gründe des 
Fürwahrhaltens ihrer Art nach gar nicht objectiv gültig sind, so kann der Glaube durch keinen 
Gebrauch der Vernunft jemals ein Wissen werden. Der historische Glaube z.B. von dem Tode 
eines großen Mannes, den einige Briefe berichten, kann ein Wissen werden, wenn die Obrigkeit 
des Orts denselben, sein Begräbniß, Testament u.s.w. meldet. Daß daher etwas historisch bloß 
auf Zeugnisse für wahr gehalten, d.i. geglaubt wird, z.B. daß eine Stadt Rom in der Welt sei, 
und doch derjenige, der niemals da gewesen, sagen kann: ich weiß, und nicht bloß: ich glaube, 
es existire ein Rom, das steht ganz wohl beisammen. Dagegen kann der reine Vernunftglaube 
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durch alle natürliche Data der Vernunft und Erfahrung niemals in ein Wissen verwandelt 
werden, weil der Grund des Fürwahrhaltens hier bloß subjectiv, nämlich ein nothwendiges 
Bedürfniß der Vernunft, ist (und, so lange wir Menschen sind, immer bleiben wird), das Dasein 
eines höchsten Wesens nur vorauszusetzen, nicht zu demonstriren. Dieses Bedürfniß der 
Vernunft zu ihrem sie befriedigenden theoretischen Gebrauche würde nichts anders als reine 
Vernunfthypothese sein, d.i. eine Meinung, die aus subjectiven Gründen zum Fürwahrhalten 
zureichend wäre: darum, weil man gegebene Wirkungen zu erklären niemals einen andern als 
diesen Grund erwarten kann, und die Vernunft doch einen Erklärungsgrund bedarf. Dagegen der 
Vernunftglaube, der auf dem Bedürfniß ihres Gebrauchs in praktischer Absicht beruht, ein 
Postulat der Vernunft heißen könnte: nicht als ob es eine Einsicht wäre, welche aller logischen 
Forderung zur Gewißheit Genüge thäte, sondern weil dieses Fürwahrhalten (wenn in dem 
Menschen alles nur moralisch gut bestellt ist) dem Grade nach keinem Wissen nachsteht*[5], ob 
es gleich der Art nach davon völlig unterschieden ist. 
VIII142 Ein reiner Vernunftglaube ist also der Wegweiser oder Compaß, wodurch der 
speculative Denker sich auf seinen Vernunftstreifereien im Felde übersinnlicher Gegenstände 
orientiren, der Mensch von gemeiner, doch (moralisch) gesunder Vernunft aber seinen Weg 
sowohl in theoretischer als praktischer Absicht dem ganzen Zwecke seiner Bestimmung völlig 
angemessen vorzeichnen kann; und dieser Vernunftglaube ist es auch, der jedem anderen 
Glauben, ja jeder Offenbarung zum Grunde gelegt werden muß. 

Der Begriff von Gott und selbst die Überzeugung von seinem Dasein kann nur allein in 
der Vernunft angetroffen werden, von ihr allein ausgehen und weder durch Eingebung, noch 
durch eine ertheilte Nachricht von noch so großer Autorität zuerst in uns kommen. Widerfährt 
mir eine unmittelbare Anschauung von einer solchen Art, als sie mir die Natur, so weit ich sie 
kenne, gar nicht liefern kann: so muß doch ein Begriff von Gott zur Richtschnur dienen, ob 
diese Erscheinung auch mit allem dem übereinstimme, was zu dem Charakteristischen einer 
Gottheit erforderlich ist. Ob ich gleich nun gar nicht einsehe, wie es möglich sei, daß irgend 
eine Erscheinung dasjenige auch nur der Qualität nach darstelle, was sich immer nur denken, 
niemals aber anschauen läßt: so ist doch wenigstens so viel klar, daß, um nur zu urtheilen, ob 
das Gott sei, was mir erscheint, was auf mein Gefühl innerlich und äußerlich wirkt, ich ihn an 
meinen Vernunftbegriff von Gott halten und darnach prüfen müsse, nicht ob er diesem adäquat 
sei, sondern bloß ob er ihm nicht widerspreche. Eben so: wenn auch bei allem, wodurch er sich 
mir unmittelbar entdeckte, nichts angetroffen würde, was jenem Begriffe widerspräche: so 
würde dennoch diese Erscheinung, Anschauung, unmittelbare Offenbarung, oder wie man sonst 
eine solche Darstellung nennen will, das Dasein eines Wesens niemals beweisen, dessen Begriff 
(wenn er nicht unsicher bestimmt und daher der Beimischung alles möglichen Wahnes 
unterworfen werden soll) Unendlichkeit der Größe nach zur Unterscheidung von allem 
Geschöpfe fordert, welchem Begriffe aber gar keine Erfahrung oder Anschauung adäquat sein, 
mithin auch niemals das Dasein eines solchen Wesens |VIII143 unzweideutig beweisen kann. 
Vom Dasein des höchsten Wesens kann also niemand durch irgend eine Anschauung zuerst 
überzeugt werden; der Vernunftglaube muß vorhergehen, und alsdann könnten allenfalls 
gewisse Erscheinungen oder Eröffnungen Anlaß zur Untersuchung geben, ob wir das, was zu 
uns spricht oder sich uns darstellt, wohl befugt sind für eine Gottheit zu halten, und nach 
Befinden jenen Glauben bestätigen.  

Wenn also der Vernunft in Sachen, welche übersinnliche Gegenstände betreffen, als das 
Dasein Gottes und die künftige Welt, das ihr zustehende Recht zuerst zu sprechen bestritten 
wird: so ist aller Schwärmerei, Aberglauben, ja selbst der Atheisterei eine weite Pforte geöffnet. 
Und doch scheint in der Jacobischen und Mendelssohnischen Streitigkeit alles auf diesen 
Umsturz, ich weiß nicht recht, ob bloß der Vernunfteinsicht und des Wissens (durch vermeinte 
Stärke in der Speculation), oder auch sogar des Vernunftglaubens, und dagegen auf die 
Errichtung eines andern Glaubens, den sich ein jeder nach seinem Belieben machen kann, 
angelegt. Man sollte beinahe auf das letztere schließen, wenn man den Spinozistischen Begriff 
von Gott als den einzigen mit allen Grundsätzen der Vernunft stimmigen*[6] und dennoch 
verwerflichen Begriff auf|gestellt VIII144 sieht. Denn ob es sich gleich mit dem 
Vernunftglauben ganz wohl verträgt, einzuräumen: daß speculative Vernunft selbst nicht einmal 
die Möglichkeit eines Wesens, wie wir uns Gott denken müssen, einzusehen im Stande sei: so 
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kann es doch mit gar keinem Glauben und überall mit keinem Fürwahrhalten eines Daseins 
zusammen bestehen, daß Vernunft gar die Unmöglichkeit eines Gegenstandes einsehen und 
dennoch aus anderen Quellen die Wirklichkeit desselben erkennen könnte. 

Männer von Geistesfähigkeiten und von erweiterten Gesinnungen! Ich verehre Eure 
Talente und liebe Euer Menschengefühl. Aber habt Ihr auch wohl überlegt, was Ihr thut, und wo 
es mit Euren Angriffen auf die Vernunft hinaus will? Ohne Zweifel wollt Ihr, daß Freiheit zu 
denken ungekränkt erhalten werde; denn ohne diese würde es selbst mit Euren freien 
Schwüngen des Genies bald ein Ende haben. Wir wollen sehen, was aus dieser Denkfreiheit 
natürlicher Weise werden müsse, wenn ein solches Verfahren, als Ihr beginnt, überhand 
nimmt». 
 
Fortschr., I. «Was für Fortschritte kann die Metaphysik in Ansehung des 
Übersinnlichen thun?», Ak: XX 296-302 
 
Durch die Kritik der reinen Vernunft ist hinreichend bewiesen, daß über die Gegenstände der 
Sinne hinaus es schlechterdings kein theoretisches Erkenntniß, und, weil in diesem Falle alles a 
priori durch Begriffe erkannt werden müßte, kein theoretisch-dogmatisches Erkenntniß geben 
könne, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil allen Begriffen irgend eine Anschauung, 
dadurch ihnen objective Realität verschafft wird, muß untergelegt werden können, alle unsre 
Anschauung aber sinnlich ist. Das heißt mit andern Worten, wir können von der Natur 
übersinnlicher Gegenstände, Gottes, unsers eigenen Freyheitsvermögens, und der unsrer Seele 
(abgesondert vom Körper) gar nichts erkennen, was dieses innere Prinzip alles dessen, was zum 
Daseyn dieser Dinge gehört, die Folgen und Wirkungen desselben betrifft, durch welche die 
Erscheinungen derselben uns auch nur im mindesten Grade erklärlich, und ihr Prinzip, das 
Object selbst, für uns erkennbar seyn könnte. 

Nun kommt es also nur noch darauf an, ob es nicht demohngeachtet von diesen 
übersinnlichen Gegenständen ein praktisch-dogmatisches Erkenntniß geben könne, welches 
dann das dritte, und den ganzen Zweck der Metaphysik erfüllende Stadium derselben seyn 
würde. 

In diesem Falle würden wir das übersinnliche Ding nicht nach dem, was es an sich ist, 
sondern nur, wie wir es zu denken, und seine Beschaffenheit anzunehmen haben, um dem 
praktisch-dogmatischen Object des reinen sittlichen Prinzipes, nämlich dem Endzweck, welcher 
das höchste Gut ist, für uns selbst angemessen zu seyn, zu untersuchen haben. Wir würden da 
nicht Nachforschungen über die Natur der Dinge anstellen, die wir uns, und zwar blos zum 
nothwendigen praktischen Behuf, selbst |xx297 machen, und die vielleicht außer unsrer Idee gar 
nicht existiren, vielleicht nicht seyn können (ob diese gleich sonst keinen Widerspruch enthält), 
weil wir uns dabey nur ins Überschwängliche verlaufen dürften, sondern nur wissen wollen, 
was jener Idee gemäß, die uns durch die Vernunft unumgänglich nothwendig gemacht wird, für 
moralische Grundsätze der Handlungen obliegen, und da würde ein praktisch- dogmatisches 
Erkennen und Wissen der Beschaffenheit des Gegenstandes, bey völliger Verzichtthuung auf 
ein theoretisches (suspensio judicii) eintreten, von welchem ersteren es fast allein auf den 
Namen ankommt, mit dem wir diese Modalität unseres Fürwahrhaltens belegen, damit er für 
eine solche Absicht nicht zu wenig (wie bey dem bloßen Meynen), aber doch auch nicht zu viel 
(wie bey dem Für-wahrscheinlich-annehmen) enthalte, und so dem Sceptiker gewonnen Spiel 
gebe. 

Überredung aber, welche ein Fürwahrhalten ist, von dem man bey sich selbst nicht 
ausmachen kann, ob es auf blos subjectiven, oder auf objectiven Gründen beruhe, im Gegensatz 
der blos gefühlten Überzeugung, bey welcher sich das Subject der letztern und ihrer 
Zulänglichkeit bewußt zu seyn glaubt, ob es zwar dieselbe nicht nennen, mithin nach ihrer 
Verknüpfung mit dem Object sich nicht deutlich machen kann, können beyde nicht zu 
Modalitäten des Fürwahrhaltens im dogmatischen Erkenntniß, es mag theoretisch oder praktisch 
seyn, gezählt werden, weil diese ein Erkenntniß aus Prinzipien seyn soll, die also auch einer 
deutlichen, verständlichen und mittheilbaren Vorstellung fähig seyn muß. 

Die Bedeutung dieses, vom Meynen und Wissen, als eines auf Beurtheilung in 
theoretischer Absicht gegründeten, verschiedenen Fürwahrhaltens, kann nun in den Ausdruck 
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Glauben gelegt werden, worunter eine Annehmung, Voraussetzung (Hypothesis) verstanden 
wird, die nur darum nothwendig ist, weil eine objective praktische Regel des Verhaltens als 
nothwendig zum Grunde liegt, bey der wir die Möglichkeit der Ausführung und des daraus 
hervorgehenden Objectes an sich, zwar nicht theoretisch einsehen, aber doch die einzige Art der 
Zusammenstimmung derselben zum Endzweck subjectiv erkennen. 

Ein solcher Glaube ist das Fürwahrhalten eines theoretischen Satzes, z.B. es ist ein Gott, 
durch praktische Vernunft, und in diesem Falle, als reine praktische Vernunft betrachtet, wo, 
indem der Endzweck die Zusammenstimmung unsrer Bestrebung zum höchsten Gut, unter einer 
schlechterdings nothwendigen praktischen, nämlich moralischen Regel steht, deren Effekt wir 
uns aber nicht anders, als unter Voraussetzung der Existenz eines ursprünglichen höchsten 
Gutes, als möglich denken |xx298 können, wir dieses in praktischer Absicht anzunehmen, 
a priori genöthigt werden. 

So ist für den Theil des Publicums, der nichts mit dem Getreidehandel zu thun hat, das 
Voraussehen einer schlechten Ernte ein bloßes Meinen, nachdem die Dürre den ganzen Frühling 
hindurch anhaltend gewesen, nach derselben ein Wissen, für den Kaufmann aber, dessen Zweck 
und Angelegenheit es ist, durch diesen Handel zu gewinnen, ein Glauben, daß sie schlecht 
ausfallen werde, und er also seine Vorräthe sparen müsse, weil er etwas hiebey zu thun 
beschließen muß, indem es in seine Angelegenheit und Geschäfte einschlägt, nur daß die 
Nothwendigkeit dieser nach Regeln der Klugheit genommenen Entschließung nur bedingt ist, 
statt dessen eine solche, die eine sittliche Maxime voraussetzt, auf einem Prinzip beruhet, das 
schlechterdings nothwendig ist. 

Daher hat der Glaube in moralisch-praktischer Rücksicht auch an sich einen moralischen 
Werth, weil er ein freyes Annehmen enthält. Das Credo in den drey Artikeln des Bekenntnisses 
der reinen praktischen Vernunft: Ich glaube an einen einigen Gott, als den Urquell alles Guten 
in der Welt, als seinen Endzweck; — ich glaube an die Möglichkeit, zu diesem Endzweck, dem 
höchsten Gut in der Welt, sofern es am Menschen liegt, zusammenzustimmen; — ich glaube an 
ein künftiges ewiges Leben, als der Bedingung einer immerwährenden Annäherung der Welt 
zum höchsten in ihr möglichen Gut; — dieses Credo, sage ich, ist ein freyes Fürwahrhalten, 
ohne welches es auch keinen moralischen Werth haben würde. Es verstattet also keinen 
Imperativ (kein crede), und der Beweisgrund dieser seiner Richtigkeit ist kein Beweis von der 
Wahrheit dieser Sätze, als theoretischer betrachtet, mithin keine objective Belehrung von der 
Wirklichkeit der Gegenstände derselben, denn die ist in Ansehung des Übersinnlichen 
unmöglich, sondern nur eine subjectiv-, und zwar praktisch-gültige, und in dieser Absicht 
hinreichende Belehrung, so zu handeln, als ob wir wüßten, daß diese Gegenstände wirklich 
wären, welche Vorstellungsart hier auch nicht in technisch-praktischer Absicht als 
Klugheitslehre (lieber zu viel, als zu wenig anzunehmen) für nothwendig angesehen werden 
muß, weil sonst der Glaube nicht aufrichtig seyn würde, sondern nur in moralischer Absicht 
nothwendig ist, um dem, wozu wir so schon von selbst verbunden sind, nämlich der 
Beförderung des höchsten Gutes in der Welt nachzustreben, noch ein Ergänzungsstück zur 
Theorie der Möglichkeit desselben, allenfalls durch bloße Vernunftideen hinzuzufügen, indem 
wir uns jene Objecte, Gott, Freyheit in praktischer Qualität, und Unsterb|lichkeit, xx299 nur der 
Forderung der moralischen Gesetze an uns zu Folge selbst machen und ihnen objective Realität 
freywillig geben, da wir versichert sind, daß in diesen Ideen kein Widerspruch gefunden werden 
könne, von der Annahme derselben die Zurückwirkung auf die subjectiven Prinzipien der 
Moralität und deren Bestärkung, mithin auf das Thun und Lassen selbst, wiederum in der 
Intention moralisch ist. 

Aber sollte es nicht auch theoretische Beweise der Wahrheit jener Glaubenslehren geben, 
von denen sich sagen ließe, daß ihnen zu Folge es wahrscheinlich sey, daß ein Gott sey, daß ein 
sittliches, seinem Willen gemäßes und der Idee des höchsten Gutes angemessenes Verhältniß in 
der Welt angetroffen werde, und daß es ein künftiges Leben für jeden Menschen gebe? — Die 
Antwort ist, der Ausdruck der Wahrscheinlichkeit ist in dieser Anwendung völlig ungereimt. 
Denn wahrscheinlich (probabile) ist das, was einen Grund des Fürwahrhaltens für sich hat, der 
größer ist als die Hälfte des zureichenden Grundes, also eine mathematische Bestimmung der 
Modalität des Fürwahrhaltens, wo Momente derselben als gleichartig angenommen werden 
müssen, und so eine Annäherung zur Gewißheit möglich ist, dagegen der Grund des mehr oder 
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weniger Scheinbaren (verosimile) auch aus ungleichartigen Gründen bestehen, eben darum aber 
sein Verhältniß zum zureichenden Grunde gar nicht erkannt werden kann. 

Nun ist aber das Übersinnliche von dem sinnlich Erkennbaren, selbst der Species nach 
(toto genere), unterschieden, weil es über alle uns mögliche Erkenntniß hinaus liegt. Also giebt 
es gar keinen Weg, durch eben dieselbe Fortschritte zu ihm zu gelangen, wodurch wir im Felde 
des Sinnlichen zur Gewißheit zu kommen hoffen dürfen: also auch keine Annäherung zu dieser, 
mithin kein Fürwahrhalten, dessen logischer Werth Wahrscheinlichkeit könnte genannt werden. 

In theoretischer Rücksicht kommen wir der Überzeugung vom Daseyn Gottes, dem 
Daseyn des höchsten Gutes, und dem Bevorstehen eines künftigen Lebens, durch die stärksten 
Anstrengungen der Vernunft nicht im mindesten näher, denn in die Natur übersinnlicher 
Gegenstände giebt es für uns gar keine Einsicht. In praktischer Rücksicht aber machen wir uns 
diese Gegenstände selbst, so wie wir die Idee derselben dem Endzwecke unsrer reinen Vernunft 
behülflich zu seyn urtheilen, welcher Endzweck, weil er moralisch nothwendig ist, dann freylich 
wohl die Täuschung bewirken kann, das, was in subjectiver Beziehung, nämlich für den 
Gebrauch der Freyheit des Menschen, Realität hat, weil es in Handlungen, die dieser ihrem 
Gesetze gemäß sind, der Erfahrung dargelegt |xx300 worden, für Erkenntniß der Existenz des 
dieser Form gemäßen Objectes zu halten. 

  
—————— 

  
Nunmehro läßt sich das dritte Stadium der Metaphysik in den Fortschritten der reinen Vernunft 
zu ihrem Endzweck verzeichnen. — Es macht einen Kreis aus, dessen Grenzlinie in sich selbst 
zurückkehrt, und so ein Ganzes von Erkenntniß des Übersinnlichen beschließt, außer dem nichts 
von dieser Art weiter ist, und der doch auch alles befasset, was dem Bedürfnisse dieser Vernunft 
gnügen kann. — Nachdem sie sich nämlich von allem Empirischen, womit sie in den zwey 
ersten Stadien noch immer verwickelt war, und von den Bedingungen der sinnlichen 
Anschauung, die ihr die Gegenstände nur in der Erscheinung vorstelleten, losgemacht, und sich 
in den Standpunkt der Ideen, woraus sie ihre Gegenstände nach dem, was sie an sich selbst sind, 
betrachtet, gestellt hat, beschreibt sie ihren Horizont, der von der Freyheit als übersinnlichem, 
aber durch den Kanon der Moral erkennbarem Vermögen theoretisch-dogmatisch anhebend, 
eben dahin auch in praktisch-dogmatischer, d.i. einer auf den Endzweck, das höchste in der 
Welt zu befördernde Gut, gerichteten Absicht zurückkehrt, dessen Möglichkeit durch die Ideen 
von Gott, Unsterblichkeit, und das von der Sittlichkeit selbst diktirte Vertrauen zum Gelingen 
dieser Absicht ergänzet, und so diesem Begriffe objective, aber praktische Realität verschafft 
wird. 

Die Sätze: es ist ein Gott, es ist in der Natur der Welt eine ursprüngliche, obzwar 
unbegreifliche, Anlage zur Übereinstimmung mit der moralischen Zweckmäßigkeit, es ist 
endlich in der menschlichen Seele eine solche, welche sie eines nie aufhörenden Fortschreitens 
zu derselben fähig macht, — diese Sätze selber theoretisch-dogmatisch beweisen zu wollen, 
würde so viel seyn, als sich ins Überschwängliche zu werfen, ob es zwar, was den zweyten Satz 
betrifft, die Erläuterung desselben durch die physische, in der Welt anzutreffende 
Zweckmäßigkeit, die Annehmung jener moralischen sehr befördern kann. Eben dasselbe gilt 
von der Modalität des Fürwahrhaltens, dem vermeynten Erkennen und Wissen, wobey man 
vergißt, daß jene Ideen von uns selbst willkürlich gemacht, und nicht von den Objecten 
abgeleitet sind, mithin zu nichts mehrerm, als dem Annehmen in theoretischer, aber doch auch 
zur Behauptung der Vernunftmäßigkeit dieser Annahme in praktischer Absicht berechtigen.
 Hieraus ergiebt sich nun auch die merkwürdige Folge, daß der |xx301 Fortschritt der 
Metaphysik in ihrem dritten Stadium, im Felde der Theologie, eben darum, weil er auf den 
Endzweck geht, der leichteste unter allen ist, und, ob sie sich gleich hier mit dem 
Übersinnlichen beschäftigt, doch nicht überschwänglich, sondern der gemeinen 
Menschenvernunft eben so begreiflich wird, als den Philosophen, und dies so sehr, daß die 
letztern durch die erstere sich zu orientiren genöthigt sind, damit sie sich nicht ins 
Überschwängliche verlaufen. Diesen Vorzug hat die Philosophie als Weisheitslehre vor ihr als 
speculativer Wissenschaft, von nichts anderm, als dem reinen praktischen Vernunftvermögen, 
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d.i. der Moral, sofern sie aus dem Begriffe der Freyheit, als einem zwar übersinnlichen, aber 
praktischen, a priori erkennbaren Prinzip abgeleitet worden. 

Die Fruchtlosigkeit aller Versuche der Metaphysik, sich in dem, was ihren Endzweck, das 
Übersinnliche, betrifft, theoretisch-dogmatisch zu erweitern: erstens in Ansehung der 
Erkenntniß der göttlichen Natur, als dem höchsten ursprünglichen Gut; zweytens der Erkenntniß 
der Natur einer Welt, in der, und durch die das höchste abgeleitete Gut möglich seyn soll; 
drittens der Erkenntniß der menschlichen Natur, sofern sie zu dem, diesem Endzwecke 
angemessenen Fortschreiten, mit der erforderlichen Naturbeschaffenheit angethan ist; — die 
Fruchtlosigkeit, sage ich, aller darin bis zum Schlusse der Leibniz-Wolfischen Epoche 
gemachten und sogleich das nothwendige Mißlingen aller künftig noch anzustellenden 
Versuche soll itzt beweisen, daß auf dem theoretisch-dogmatischen Wege für die Metaphysik zu 
ihrem Endzweck zu gelangen, kein Heil sey, und daß alle vermeynte Erkenntniß in diesem 
Felde transscendent, mithin gänzlich leer sey». 
 
 
 
 


